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Übersicht



▪ Bekanntmachung der Vorgabe der elektronischen Kommunikation über die DEHSt-Plattform und der 
qualifizierten elektronischen Signatur (QES) für die Einreichung der Emissionsberichte und Berichte zur 
„Benennung der Einlagerer gemäß § 7 BEHG erfolgte am 03.05.2022 im Bundesanzeiger.

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/start?2
(über Suche „BEHG“ auf Seite 2)

§ 17 Absatz 1 BEHG

Elektronische Kommunikation und Schriftform

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/start?2


Die DEHSt-Plattform



▪ Webbasierte Portalanwendung zur Erfassung und Einreichung von Datenmitteilungen in verschiedenen 
Vollzugsverfahren der DEHSt

▪ Sichere und vertrauliche Kommunikation (HTTPS-Protokoll)

▪ Rechtssichere, elektronische Kommunikation gemäß SigG (qualifizierte elektronische Signatur = QES)

Die DEHSt-Plattform



▪ PC mit aktueller Browseranwendung

▪ Signaturkarte mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES)

▪ Chipkartenlesegerät

▪ Administratorrechte: Für den erstmaligen Start der Governikus DATA Boreum WebEdition

Technische Voraussetzungen für den Zugang zur DEHSt-Plattform

Die DEHSt-Plattform



Registrierung DEHSt-Plattform



▪ Um mit der DEHSt zu kommunizieren muss sich eine Organisation online registrieren. Jede juristische oder 
natürliche Person darf sich dazu nur einmal auf der DEHSt-Plattform registrieren.

▪ Bei der Erstregistrierung wird zuerst ein Nutzerkonto/Account für die Organisation eingerichtet. Dazu 
gehört ein erster Benutzeraccount für einen Organisations-Administrator.

▪ Der Organisations-Account muss durch die DEHSt freigeschaltet werden. 

▪ Die DEHSt prüft zur Freischaltung des Accounts den Handelsregisterauszugs eines Unternehmens oder 
entsprechende andere Nachweisdokumente.

Allgemeine Prinzipien 

Registrierung DEHSt-Plattform



▪ Der Organisations-Administrator darf dem Organisations-Account selbstständig beliebig viele weitere 
Benutzeraccounts hinzufügen und freischalten, die der Organisation zuzuordnen sind. Eine Freischaltung 
durch die DEHSt ist dabei nicht mehr nötig.

▪ Schon bevor die DEHSt den Organisations-Account freischaltet, können Daten in Erfassungsformularen 
eingegeben werden, die dann auf der Plattform zur Verfügung stehen.

▪ Zusätzliche Dokumente, die für die jeweiligen Antrags- oder Berichtsverfahren notwendig sind, können 
jedoch noch nicht auf die Plattform hochgeladen werden.

▪ Einzige Ausnahme bilden Nachweisdokumente, die für die Registrierung notwendig sind – diese können 
schon vorab hochgeladen werden.

Allgemeine Prinzipien 

Registrierung DEHSt-Plattform



▪ In einem ersten Schritt muss im Formular ausgewählt werden, zu welchem Typ die Organisation gehört, 
das heißt ob Sie mit der DEHSt als Antragsteller, Verifizierer oder Behörde kommunizieren.

Allgemeine Prinzipien 

Registrierung DEHSt-Plattform



▪ Zu Antragstellern zählen alle Organisationen, die bei der DEHSt einen Antrag oder Bericht abgeben wollen 
oder wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe vorliegt.

▪ Zu Verifizierern zählen alle Organisationen, die im Auftrag eines Antragstellers Daten prüfen. Das sind zum 
Beispiel die Prüfstellen im EU-ETS und Wirtschaftsprüfende/Buchprüfende in Kompensations- und 
Beihilfeverfahren.

▪ Es ist einer Organisation nicht erlaubt, sich als Antragsteller und als Verifizierer zu registrieren .

Allgemeine Prinzipien 

Registrierung DEHSt-Plattform



▪ Beratungsunternehmen oder dienstleistende Organisationen müssen jeweils für den Antragsteller, für den 
sie tätig sind, einen separaten Account vom Typ Antragsteller einrichten. Dazu müssen sie den 
Handelsregisterauszug und eine Vollmacht des zu vertretenden Antragsstellers übermitteln.

▪ Zu Behörden zählen alle staatlichen Verwaltungsorgane, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen.

Allgemeine Prinzipien 

Registrierung DEHSt-Plattform



▪ Inverkehrbringer, die verpflichtet sind einen Emissionsbericht bei der DEHSt einzureichen, müssen zuerst 
ein Compliance-Konto im nEHS-Register eröffnen.

▪ Im Compliance-Konto des nEHS-Registers wird ein Link zur Registrierung auf der DEHSt-Plattform unter 
Konten > Klick auf Kontoinhaber bereit gestellt:

nEHS-Register (dehst.de)

▪ Der Registrierungslink muss gegebenenfalls an die Person im Unternehmen weitergeben werden, die für 
die Erstellung des Emissionsberichts zuständig ist. 

▪ Die Linkadresse kann dazu mit einem Rechtsklick auf den Link kopiert werden.

▪ Bei Nutzung des Links werden Organisationsname und die zugehörigen Adressdaten an die DEHSt-
Plattform übergeben.

Registrierung über das nEHS-Register

Registrierung DEHSt-Plattform

https://nehs-register.dehst.de/coreweb/info/welcome.action;jsessionid=G6ZD_-AldYto62sUj8e6E3okxXDgqwlMolS2KqRS.node_2_prod?token=


▪ weitere Daten müssen noch ergänzt werden, z.B. die Daten zum Organisations-Administrator

▪ die Registrierung über das nEHS-Register wird automatisch freigeschaltet

▪ nach erfolgreicher Registrierung und Freischaltung wird im Compliance-Konto der Link zur DEHSt-Plattform 
automatisch entfernt

Registrierung über das nEHS-Register

Registrierung DEHSt-Plattform



▪ Steuerlagerinhaber, die lediglich Dienstleister und keine BEHG-Verantwortlichen sind, sind  verpflichtet 
einen Bericht zur Benennung der Einlagerer bei der DEHSt einzureichen, benötigen aber kein Konto im 
nEHS-Register. 

▪ Reine Dienstleister müssen sich daher zum Erhalt des Registrierungslinks für die Plattform direkt an den 
Kundenservice der DEHSt wenden:

(https://www.dehst.de/DE/service/kontakt/kontakt_node.html).

▪ Nach Registrierung und Freischaltung durch die DEHSt erhalten Sie ein Aktenzeichen von der DEHSt zur 
Erfassung des Berichts.

Registrierung für reine Dienstleister

Registrierung DEHSt-Plattform

https://www.dehst.de/DE/service/kontakt/kontakt_node.html


Registrierung zwei Wege

Registrierung DEHSt-Plattform



Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Nach erfolgreicher Registrierung gelangen Sie über die Webseite der DEHSt zum Login auf der DEHSt-
Plattform:

https://www.dehst.de/DEHSt-Plattform

▪ Auf dieser Seite stellen wir aktuelle Informationen zum Stand des Systems bereit.

▪ Ab dem 11.05.2022 wird die Registrierung und das Modul zur Erfassung der zentralen Daten zur Verfügung 
stehen.

Zugang zum Login

Ablauf Einreichung Berichterstattung

https://www.dehst.de/DEHSt-Plattform


Startseite DEHSt-Plattform 11.05.2022

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Ab dem 16.05.2022 wird die Datenerfassung für den Emissionsbericht und den Bericht zur Benennung der 
Einlagerer zur Verfügung stehen.

Startseite DEHSt-Plattform 16.05.2022 → Datenerfassung Bericht

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ nach Erfassung der Daten müssen Sie über die DEHSt-Plattform den Bericht direkt bei der DEHSt einreichen

Einreichen des Berichts

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ nach Klick auf den Button „Einreichen bei der DEHSt“ wird das sogenannte „Freigabepaket“ erzeugt

Einreichen des Berichts / Freigabepaket

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Sie werden automatisch aufgefordert, das Freigabepaket zu signieren

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Für die Signatur muss zuvor Governikus DATABoreum WebEdition lokal installiert und ein Kartenlesegerät 
mit Signaturkarte angeschlossen werden.

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Datei „setup.gov-ws“ wird in das Downloadverzeichnis geladen

▪ Datei muss per Hand oder über Browser-Einstellungen geöffnet werden

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Start des Governikus DATA Boreum WebEdition

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Schlüssel auswählen → Qualifiziertes Niveau

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Zielverzeichnis darf nicht verändert werden

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Signatur über Kartenlesegerät auslösen

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Signatur-PIN muss zwingend auf Kartenlesegerät eingetippt werden

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ letzter Schritt → Bericht übermitteln

Einreichen des Berichts / Signieren

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Emissionsbericht ist eingereicht

▪ Systemnachricht auf Dashboard und Posteingang

Einreichen des Berichts / Nachweis zum Eingang bei der DEHSt

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Sendezeitpunkt = Eingang auf dem Server

▪ eindeutige Nachrichten-ID

▪ Link „Link zum Protokoll“ führt zum Freigabepaket im Vorgang

Einreichen des Berichts / Nachweis zum Eingang bei der DEHSt

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Freigabepaket Klick auf „einblenden“

Einreichen des Berichts / Nachweis zum Eingang bei der DEHSt

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Freigabepaket eingeblendet

Einreichen des Berichts / Nachweis zum Eingang bei der DEHSt

Ablauf Einreichung Berichterstattung



▪ Freigabepaket = ZIP Datei, die die Daten im JSON und PDF-Format enthält 

▪ Sendeprotokoll = PDF-Datei = Nachweis über Abgabe

Einreichen des Berichts / Nachweis zum Eingang bei der DEHSt

Ablauf Einreichung Berichterstattung



Richtig Qualifiziert Elektronisch Signieren



▪ Signaturkarten und zugehörige Kartenlesegeräte können bei sogenannten Vertrauensdiensteanbietern, 
auch als Trustcenter bezeichnet, erworben werden.

▪ Die Liste aller für DATA BOREUM kompatiblen Karten und Geräte finden Sie beim Hersteller der Software 
Governikus_Unterstützte_Kombinationen.

▪ Informationen zu Anbietern von Karten und Lesegeräten finden Sie auf unseren Webseiten:

DEHSt - Elektronische Signatur

Erwerb Signaturkarte

Richtig Qualifiziert Elektronisch Signieren

https://www.governikus.de/wp-content/uploads/VPSMail_Unterstuetzte_Kombinationen_Leser_Karten_Betriebssysteme.pdf
https://www.dehst.de/DE/service/elektronische-kommunikation/Elektronische-Signatur/elektronische-signatur_node.html


▪ Wer signiert den Bericht im Unternehmen?

▪ Die Zeichnungsberechtigung für die Einreichung der Berichte unterliegt unternehmensinternen 
Regelungen.

▪ Wird der Bericht von unternehmensfremden natürlichen oder juristischen Personen signiert und 
übermittelt, muss der DEHSt schon bei Registrierung der dienstleistenden Person auf der DEHSt-Plattform 
eine Vollmacht vom BEHG-Verantwortlichen für den Übersender vorgelegt werden. 

Organisatorische Fragen

Richtig Qualifiziert Elektronisch Signieren



E-Mail: nationaler-emissionshandel@dehst.de 

Internet: www.dehst.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Diese Präsentation basiert auf einem Vortrag der DEHSt und ist nicht zur Veröffentlichung freigegeben. 
Es gilt das gesprochene Wort. Verweise und Zitate aus Präsentationen müssen von der DEHSt in allen 
Fällen schriftlich freigegeben werden.

Renée Hinz


